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Thomas Naf: «Um sein Recht geltend machen zu kénnen, muss man aufgeklart sein.»

Bild: Béatrice Devénes

«Pas Wissen entscheldet daruber,
ob die Hilfe auch wirklich ankommt>

Wie informieren sich Hilfesuchende tber ihre Rechte und Pflichten im Sozialhilfesystem?
KABBA-Prasident Thomas Naf Gber blrokratische Hirden, drangende Fragen und ungentigende

Informationsangebote.

Herr Nif, das KABBA fordert eine zentrale Dokumentations-
stelle, bei der sich Armutsbetroffene iiber Dienstleistungen
und Angebote informieren konnen. Heisst das, dass es fiir
Menschen in Notsituationen schwierig ist, an die notigen
Informationen zu gelangen?

Es ist zumindest sehr anspruchsvoll. Das Angebot an Beschifti-
gungs-und Integrationsprogrammen ist selbst fiir Experten — etwa
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sozialdiensten —schwer zu
tiberblicken. Wie soll man da von Laien erwarten, dass sie sich in
diesem Angebotsdschungel zurechtfinden kénnen. Deshalb for-
dern wir eine zentrale Datenbank, die einen Uberblick iiber alle
Angebote an armutsbetroffene, hilfesuchende Menschen in einer
Region bietet. Denn das beste Programm bringt nichts, wenn die
Betroffenen nichts davon wissen.
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Eine akute Notsituation wird doch am einfachsten mit fi-
nanzieller Hilfe gelindert. Was spielt etwas so Unkonkretes
wie Information fiir eine Rolle bei der Armutsbekimpfung?
Information befihigt die Leute, sich an die richtigen Stellen zu
wenden und die Hilfe einzuholen, die sie brauchen. Um da hin zu
kommen, braucht es zwei Dinge. Erstens muss die Infrastruktur
vorhanden sein, um sich Informationen beschaffen zu kénnen:
Wenn jemand keinen Computer hat oder sich kein Internet leisten
kann, wird er Miihe haben, sich das Wissen anzueignen, welches
ihm hilft, sich aus der Notsituation zu befreien. Zweitens miissen
Informationen auch abrufbar sein: Man muss erfahren kénnen,
welche Regeln im System Sozialhilfe oder der Arbeitslosenversi-
cherung gelten. Denn das Wissen iiber die Prozesse in der Sozi-
alhilfe entscheidet dariiber, ob die Hilfe auch wirklich ankommit.



«Die Homepage eines Dienstes
sollte schon ein bisschen mehr
offenlegen als bloss die Schalter-
offnungszeiten.»

Der Umgang mit Behorden ist ja fiir niemanden ganz ein-
fach. Glauben Sie denn, dass das Sozialhilfesystem hohere
Anforderungen an seine Klienten stellt, als dies andere
Lebensbereiche tun?

Das System der Sozialhilfe wird immer komplexer, immer bii-
rokratischer. Und doch muss man es beherrschen. Denn anders
als bei der AHV erhilt man das Geld nicht einfach so — man muss
sich aktiv darum kitmmern: Es ist eine Holschuld. Um sein Recht
geltend machen zu kénnen, muss man aufgeklart sein.

Gesetzt den Fall, der Bildschirm ist vorhanden und die
Absicht des Hilfesuchenden, sich iiber seine Moglichkeiten
zu informieren, auch. Wie gut schitzen Sie seine Chancen
ein, auf die notigen Informationen zu stossen, wenn er sich
durch die verschiedenen Seiten von Sozialdiensten und
Hilfsangeboten klickt?

Mir ist vor allem die Homepage des Sozialamtes Bern bekannt:
Das Informationsangebot dort ist meiner Meinung nach gut. Es
gibt eine Broschiire zum Herunterladen, in der die dringendsten
Fragen beantwortet werden — gut verstindlich und in verschie-
denen Sprachen. Wer nach weiteren Informationen sucht, zum
Beispiel die Richtlinien der SKOS, findet die Links auf einen
Blick. Was allerdings schwieriger zu finden ist, ist die Antwort auf
die Frage, wie viel Geld eine Person fiir welche Bereiche des Le-
bens beanspruchen kann. Ein Sozialhilferechner, wie sie ihn im
Kanton Ziirich online zur Verfiigung stellen, finde ich hilfreich: Da
lisst sich ausrechnen, ob ein bestimmtes Haushaltsbudget einen
Anspruch auf Sozialhilfe legitimiert oder nicht.

Was fiir ein Informationsangebot zielt demgegeniiber am
Wissensbedarf der Betroffenen vorbei?

Die Homepage eines Dienstes sollte schon ein bisschen mehr
offenlegen als bloss die Schaltersffnungszeiten. Die Leute miissen
erfahren kénnen, was auf sie zukommt, wenn sie einen Antrag auf
Sozialhilfe stellen. &

Das Gesprach fiihrte
Hanna Jordi

THOMAS NAF

Thomas N&f (49) ist Président des Komi-
tees der Arbeitsuchenden und Armutsbe-
troffenen (KABBA) in Bern. Der Verein hat
vergangenen April das erste kostenlose
Internetcafe in Bern eréffnet: Im «Power-
Point> an der Monbijoustrasse 16 in
3011 Bern finden Userinnen und User 10
Arbeitsstationen mit Internetzugang und
Textverarbeitungsprogrammen.

KOMMENTAR

Beat Rudin
Datenschutzbeauftragter
des Kantons Basel-Stadt

Achtung heikle Daten

Staatliches Handeln und damit auch staatliches
Datenbearbeiten muss rechtmassig und verhaltnisma-
ssig sein. Das verlangt die Bundesverfassung und das
fordern auch alle neueren Kantonsverfassungen. Recht-
massig ist ein staatliches Datenbearbeiten, wenn es auf
einer gesetzlichen Grundlage basiert. Verhaltnismassig
ist es dann, wenn die gesetzlichen Aufgaben ohne das
Bearbeiten von personenbezogenen Daten nicht erfiillt
werden konnen und wenn es fir die Betroffenen zumut-
bar ist. Vereinfacht ausgedriickt: Keine Behdrde besitzt
mehr Daten, heiklere Daten oder langer Daten, als dies
zur ErfUllung ihrer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist.
Die Sozialhilfegesetze erlauben eine sehr weitgehende
Datenbearbeitung. Die Selbstdeklarationspflicht, die
Mitwirkungspflicht und die Auskunftspflichten von
anderen Amtsstellen und Dritten sorgen dafiir, dass viele
Personendaten aus zum Teil sehr sensitiven Bereichen
anfallen. Die gesetzlichen Grundlagen setzen der Bear-
beitung von Daten iber die finanziellen und personlichen
Verhaltnisse der bedirftigen Personen und zum Teil auch
ihrer Angehérigen kaum mehr Schranken. Die Schran-
kensetzung bei der Datenbearbeitung lastet praktisch
ganzlich auf dem Verhaltnismassigkeitsprinzip.

Wie ist das nun bei E-Government? Nicht anders.
E-Government dispensiert nicht von der Einhaltung der
Gesetze und befreit nicht von der Berlicksichtigung des
Verhaltnismassigkeitsprinzips. Auch hier darf keine
Mitarbeiterin Zugang zu Daten haben, die sie zur Aufga-
benerfillung nicht braucht.

Am Beispiel eines Online-Zugriffes heisst das: Wenn die
Sozialhilfe im Rahmen einer E-Government-Anwendung
durch eine andere Behdrde abklaren lassen will, ob ein
Klient Anspruch auf Erganzungsleistungen hat, dann
darf sie — die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen fiir
diese Amtshilfe vorausgesetzt — der anderen Amtsstelle
Zugang zu ihrem Fallfihrungssystem gewahren. Aber
nur zu den Daten des Klienten, um den es geht — nicht
zu den Daten aller Klienten der Sozialhilfe. Informatiksy-
steme, bei welchen Berechtigungen nicht differenziert
und skalierbar vergeben werden kénnen, genligen den
gesetzlichen Anforderungen in keinster Weise.
E-Government ist dringend auf das Vertrauen der Biirge-
rinnen und Burger angewiesen. Das kann E-Government
nur gewinnen und erhalten, wenn die Rechte der
Birgerinnen und Biirger geachtet werden. Datenschutz
heisst Achtung vor den Personen, tiber die wir Daten
bearbeiten. Sie haben Achtung verdient — wie auch wir
Achtung verdient haben bei all jenen Behdrden, welche
Daten Gber uns bearbeiten!

SCHWERPUNKT 2/11ZESO _»_>.> 25 NN



	"Das Wissen entscheidet darüber, ob die Hilfe auch wirklich ankommt"

